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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-240 

  
 

Nr. 4 Haßfurt, 15.03.2018 71. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 HH-Satzung des Landkreises Haßberge für das HH-
Jahr 2018 

S. 11-12 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 HH-Satzung des ZV zur Wasserversorgung der Knetz-
gau-Sand-Wonfurt-Gruppe für das HH-Jahr 2018 

 
S. 13 

 HH-Satzung des Grundschulverbandes Ebelsbach für 
das HH-Jahr 2018 

 
S. 13-14 

 HH-Satzung des Schulverbandes Hauptschule Ebels-
bach für das HH-Jahr 2018 

 
S. 14-15 

 

 

Teil  I 
 

L/4 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Haß-
berge für das Haushaltsjahr 2018 
 

I. 
 
Der Kreistag hat am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung 
erlassen, die hiermit bekanntgegeben wird: 
 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
des Landkreises Haßberge für das Haushaltsjahr 2018 

 

Aufgrund Art. 57 ff. LkrO erlässt der Landkreis Haßberge fol-
gende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hier-

mit festgesetzt. Er schließt 
 

1.1 Im Ergebnishaushalt mit  

dem Gesamtbetrag der Er-
träge von 

 
-76.246.500,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auf-
wendungen von  

 
76.243.400,00 € 

und dem Saldo (Jahresergeb-
nis) von 

 
-3.100,00 € 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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1.2 im Finanzhaushalt  

a) aus laufender Verwal-
tungstätigkeit mit 

 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von  

 
75.486.300,00 € 

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
-70.950.600,00 € 

und einem Saldo von 4.535.700,00 € 

b) aus Investitionstätigkeit 
mit 

 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von 

 
8.442.800,00 € 

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
-14.951.000,00 € 

und einem Saldo von -6.508.200,00 € 
 
 

c) aus Finanzierungstätigkeit 
mit 

 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen von 

 
4.000.000,00 € 

dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen von 

 
-1.618.700,00 € 

und einem Saldo von 2.381.300,00 € 
d) und dem Saldo des Fi-

nanzhaushalts von  
 

408.800,00 € 
 

ab. 
 

2. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Landkreises Haßberge für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 

für den Erfolgsplan  
in den Erträgen von  7.593.200,00 € 

in den Aufwendungen von 7.873.200,00 € 
und mit einem Saldo von -280.000,00 € 

Entnahme aus Rückstellun-
gen "Gebührenüberschüsse 
Vorjahr" 

 
 

729.700,00 € 

und für den Vermögensplan  
mit Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von jeweils 

 
5.268.000,00 € 

 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
4.000.000 € festgesetzt. 

 
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitio-

nen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Ab-
fallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge wird 
auf 0 € festgesetzt. 

 
§ 3 

 

1. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festge-
setzt. 

 
2. Verpflichtungsermächtigungen des Abfallwirtschaftsbe-

triebs des Landkreises Haßberge zur Leistung von Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festge-
setzt. 

§ 4 
 

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten 
Bedarfs, der nach Art. 18 ff. Finanzausgleichsgesetz auf 
die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen ist, wird für 
das Haushaltsjahr 2018 auf 36.843.476,67 € festgesetzt. 
 

2. Nach Art. 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz wird für die 
Kreisumlage ein einheitlicher Hebesatz von 46,2 v. H. 
festgesetzt.  
 

3. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern, 
die der Landkreis auf gemeindefreie Grundstücke er-
hebt, werden wie folgt festgesetzt: 
3.1. Grundsteuer A und B    500,0 v.H. 
3.2. Gewerbesteuer     500,0 v. H. 
 
 

§ 5 
 

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des 
Landkreises Haßberge wird auf 5.000.000 € festgesetzt. 
 

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haß-
berge wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt zum Beginn des 01.01.2018 in 
Kraft. 
 

 
Haßfurt, 18.12.2017  
Landratsamt Haßberge 
 
 
Wilhelm Schneider  
Landrat 
 
 

II. 
 

Die Regierung von Unterfranken hat als Rechtsaufsichtsbe-
hörde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 ge-
mäß Art. 65 Abs. 2 LKrO genehmigt (RS vom 14.02.2018, 
Nr. 12-1512-10-5). 
 
 

III. 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt gem. Art. 59 
Abs. 3 LKrO vom 19.03.2018 bis 26.03.2018 im Landratsamt 
Haßberge in Haßfurt, Zimmer Nr. 406, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich auf. 
 
 
Haßfurt, 20.02.2018 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 
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Teil  II 

 

Nr. I/2 - 941/1-10 
 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(BayGO) und des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  

der Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe 
(Landkreis Haßberge) 

für das Rechnungsjahr 2018 
 
 

Aufgrund der Verbandssatzung und der Art. 41 und 42 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verb. mit Art. 63 ff. der Bayer. Gemeindeordnung (GO) erlässt 
der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird im Verwal-
tungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 
1.350.050,00 € und im Vermögenshaushalt auf 944.000,00 € 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Die Höhe der Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 
600.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1. Betriebskostenumlage 
 Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht ge-

deckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird auf 1.069.000,00 € festgesetzt und 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Umlegungsschlüs-
sel ist der Wasserverbrauch 2018 der Gemeinden Knetz-
gau, Sand a.Main und Wonfurt. In Höhe des geschätzten 
Verbrauchs werden vierteljährliche Vorauszahlungen er-
hoben.  

 
2. Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
150.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Knetzgau, 05.03.2018 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe 
 
Paulus, 1. Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 07.02.2018 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2018 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 23.02.2018 rechtsaufsichtlich ge-
nehmigt. Sie enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntmachung ist 
der Haushaltsplan mit allen Anlagen eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Rathaus, Zimmer Nr. 3, 
97478 Knetzgau, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den öffentlich zugänglich zu machen. Im Übrigen kann die 
Haushaltssatzung nebst Anlagen während der Dauer ihrer 
Gültigkeit jederzeit an gleicher Stelle eingesehen werden. 
 
Haßfurt, 08.03.2018 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 

 
 

Nr. I/2 - 941/1-9 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit/des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Grundschulverbandes Ebelsbach 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 KommZG i. V. m. 
Art. 63 ff. GO erlässt die Schulverbandsversammlung der 
Grundschule Ebelsbach folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird  
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen  
und Ausgaben auf     211.430,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen  
und Ausgaben auf       32.500,00 € 
festgesetzt. 

 
§ 2 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus-
halt werden nicht aufgenommen. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
A. Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
208.230,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt (Art. 9 Abs. 7 Satz 2 BaySchFG). 
 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2017 auf 163 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
1.277,48 € festgesetzt. 

 
B. Investitionsumlage 
 

Eine Investitionsumlage wird im Haushaltsjahr 2018 nicht 
erhoben. 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000,00 € festgesetzt. 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Ebelsbach, 22.02.2018 
Grundschulverband Ebelsbach 
 
Walter Ziegler, 1. Vorsitzender 
 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 20.02.2018 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2018 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 23.02.2018 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 

Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntmachung ist 
der Haushaltsplan mit allen Anlagen eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, 
Schloss Gleisenau, 97500 Ebelsbach, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden öffentlich zugänglich zu machen. Im 
Übrigen kann die Haushaltssatzung nebst Anlagen während 
der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher Stelle eingese-
hen werden. 
 
 
Haßfurt, 12.03.2018 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Schor 
 

 

Nr. I/2 - 941/1-9 
 

Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit/des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Schulverbandes Hauptschule Ebelsbach 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2018 

 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des BaySchFG, Art. 41 KommZG 
i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulver-
band folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird  
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen  
und Ausgaben auf            615.950,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen  
und Ausgaben auf        155.200,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden keine Kredite zur Finanzierung der Ausgaben im 
Vermögenshaushalt festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 
316.450,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2017 auf 94 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
3.366,49 € festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
50.000,00 € festgesetzt. 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Ebelsbach, 22.02.2018 
Hauptschulverband Ebelsbach 
 
Walter Ziegler, 1. Vorsitzender 
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II. 

 
Die von der Verbandsversammlung am 20.02.2018 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2018 hat das Landratsamt Haß-
berge mit Schreiben vom 23.02.2018 rechtsaufsichtlich ge-
würdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile. 
 
Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntmachung ist 
der Haushaltsplan mit allen Anlagen eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, 
Schloss Gleisenau, 97500 Ebelsbach, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden öffentlich zugänglich zu machen. Im 
Übrigen kann die Haushaltssatzung nebst Anlagen während 
der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher Stelle eingese-
hen werden. 
 
Haßfurt, 12.03.2018 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 
 

 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


